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B9-0139/2024

Vorschlag für einen Unionsakt zur Aufhebung der vom europäischen Grünen Deal 
abgeleiteten Rechtsvorschriften

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf die Artikel 4, 11, 38, 43, 114, 191 und 225 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“,

– unter Hinweis auf das Paket „Fit für 55“,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris,

– gestützt auf Artikel 47 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass seit Jahren ein Konsens in den europäischen Organen besteht, 
aufgrund dessen Rechtsvorschriften erlassen wurden, die mit den Interessen der 
Nationen, aus denen sich die Europäische Union zusammensetzt, sowie mit den 
verschiedenen Wirtschaftszweigen und dem Wohlstand der Menschen in der Union 
unvereinbar sind, wobei der Primärsektor zweifellos zu denjenigen gehört, die am 
meisten unter der von den Brüsseler Organen auferlegten grünen Agenda leiden;

B. in der Erwägung, dass es sich bei dem europäischen Grünen Deal um ein Paket 
rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher und finanzieller Maßnahmen handelt, mit denen 
die Organe der Europäischen Union eine Agenda für die Umgestaltung der 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten zu deren Anpassung an eine Reihe von 
Klimazielen vorgeben, wobei das wichtigste dieser Ziele – der Eckpfeiler des gesamten 
Deals – darin besteht, spätestens zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, 
und zwar ungeachtet und trotz der fatalen Folgen, die diese Maßnahmen für das 
Überleben und die Rentabilität der Landwirtschafts-, Viehzucht- und Fischereibetriebe 
und ganz allgemein kleiner und mittlerer Unternehmen haben;

C. in der Erwägung, dass der europäische Grüne Deal weit über die darin verankerten 
reinen Umweltziele hinausgeht, da infolge dieses Deals in die politischen Maßnahmen, 
die sich auf Branchen wie Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Verkehr, Industrie, 
Infrastrukturen und sogar Stadtplanung und Wohnungsbau auswirken, eingegriffen wird 
und diese von dem Deal bestimmt werden, und dass, obwohl die beschlossenen 
Maßnahmen nur geringfügige Auswirkungen auf die „Klimaziele“ haben, auf diese 
Branchen infolge des Deals eine direkte Regulierungsmacht ausgeübt wird, die auf einer 
Ideologie beruht, deren Dogmen ohne Rücksicht auf Nachteile für diese Branchen 
angewandt werden;
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D. in der Erwägung, dass alle Rechtsvorschriften, die in dieser Legislaturperiode infolge 
des europäischen Grünen Deals und zu dessen Umsetzung verabschiedet wurden, die 
Ernährungssouveränität der Mitgliedstaaten, die Rentabilität der Unternehmen, den 
Wohlstand von Bürgerinnen, Bürgern und Familien und den Fortbestand des Lebens auf 
dem Land ernsthaft gefährden und die Entvölkerung in weiten Teilen des Gebiets 
erheblich beschleunigen; in der Erwägung, dass mit ihnen unerreichbare Ziele gesetzt 
wurden, deren einzige Konsequenz darin besteht, dass nationale Erzeugnisse gegenüber 
dem unlauteren Wettbewerb aus Drittländern benachteiligt werden;

E. in der Erwägung, dass aufgrund der neuen Gesetzgebungsvorschläge die Verwendung 
von traditionellen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Düngemitteln, antimikrobiellen 
Mitteln und Pestiziden in der gesamten Europäischen Union eingeschränkt wird, was 
einen alarmierenden Rückgang unserer landwirtschaftlichen Erzeugung und unserer 
Wettbewerbsfähigkeit auf den Exportmärkten zur Folge hat und zu höheren Preisen für 
die Haushalte führen wird;

F. in der Erwägung, dass Beihilfen wie die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP), mit der die landwirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützt werden und die 
Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird, allmählich durch die direkte und ausschließliche 
Bindung der Beihilfen an ideologisch begründete Auflagen verdrängt werden, die jeder 
wissenschaftlichen Grundlage entbehren, etwa bei der letzten Aktualisierung der GAP, 
mit der Ziele festgelegt wurden, die eine Belastung für Landwirte und Viehzüchter in 
der EU darstellen, und nach der 40 % des Haushalts für Umweltziele vorgesehen sind;

G. in der Erwägung, dass diese Maßnahmen nicht die günstigsten sind, um in einer 
wirtschaftlichen Notlage wie der derzeitigen Unterstützung für die Branche zu leisten 
und dass sie in jedem Fall einem Grundsatz zuwiderlaufen, der in Vergessenheit geraten 
ist und von dem die EU-Bürgerinnen und Bürger wollen, dass die Organe ihn wieder 
beachten: dem Grundsatz der Gemeinschaftspräferenz;

H. in der Erwägung, dass diese erhebliche Verringerung der finanziellen Unterstützung des 
Primärsektors mit der schrittweisen Einführung neuer Steuern, rechtlicher Hindernisse 
und bürokratischer Hürden einhergegangen ist, die dazu geführt haben, dass Tätigkeiten 
in den Bereichen Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei aufgrund gestiegener Kosten 
und Vernachlässigung durch die öffentliche Hand kurz vor dem Verschwinden stehen; 
in der Erwägung, dass auf der Grundlage der im Jahr 2020 angenommenen 
Entschließung zum europäischen Grünen Deal die Tierschutzvorschriften verschärft 
wurden, die ebenfalls die Agrar- und Ernährungsindustrie betreffen, unsere 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen und häufig die Schließung vor allem kleinerer 
Tierhaltungsbetriebe zur Folge haben;

I. in der Erwägung, dass darüber hinaus die Rechtsvorschriften über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in der EU und über die Einfuhr von Erzeugnissen, für die 
Rückstandshöchstmengen gelten, geändert werden müssen, um die Nachgiebigkeit 
gegenüber unkontrollierten Einfuhren von Erzeugnissen aus Drittländern zu verhindern, 
die nicht den Vorschriften entsprechen, denen unsere Erzeuger sowohl in Bezug auf die 
Umwelt als auch auf die Qualität unterliegen;
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J. in der Erwägung, dass der Generationenwechsel bei der Inhaberschaft und 
Bewirtschaftung von Landwirtschafts- und Viehzuchtbetrieben bei ausreichender 
Rentabilität und Überlebensfähigkeit der Eckpfeiler jeder Wirtschafts- und 
Umweltpolitik sein sollte, da nur der in Gemeinschaft lebende Mensch aufgrund seiner 
Anpassungsfähigkeit, seines Einfallsreichtums und seiner Innovationskraft in der Lage 
ist, terrestrische oder marine Ökosysteme zu erhalten, zu bewahren und zu bereichern, 
und in der Erwägung, dass der Mensch das Kernstück eines jeden Ökosystems ist;

K. in der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 191 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik unter 
anderem die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines 
Nichttätigwerdens, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union insgesamt 
sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen berücksichtigt; in der Erwägung, 
dass angesichts der oben dargelegten Punkte sowie der jüngsten Proteste von 
Landwirten in allen EU-Mitgliedstaaten sämtliche zur Umsetzung des Grünen Deals 
erlassene Rechtsvorschriften hier einen offenen Verstoß darstellen;

L. in der Erwägung, dass in Anbetracht der obigen Ausführungen Maßnahmen erlassen 
werden sollten, die sich positiv auf die Rentabilität und die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit von mit dem Primärsektor verbundenen Produktionseinheiten und 
Wirtschaftszweigen auswirken, sowie das Fortbestehen des ländlichen Raums gesichert 
und allen ideologischen Zwängen, die darauf abzielen, unsere Ernährungssouveränität 
aufzuheben und uns von Drittländern abhängig zu machen, ein Ende gesetzt werden 
sollte;

M. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der Politik des europäischen Grünen Deals in 
dieser Legislaturperiode bereits spürbar sind, dass aber die gesetzlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen, die Branchen wie den Land-, See- und 
Luftverkehr sowie die Industrie betreffen, erst in den kommenden Jahren ihre Wirkung 
entfalten und zu massiven Entlassungen in der ganzen Union führen werden;

1. fordert die Kommission auf, alle Rechtsvorschriften, die im Anschluss an die Mitteilung 
über den europäischen Grünen Deal erlassen wurden, unverzüglich auszusetzen bzw. 
dies den gesetzgebenden Organen vorzuschlagen, insbesondere das Europäische 
Klimagesetz, die Lastenteilungsverordnung, die Verordnung über Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft, das Reformpaket für die Gemeinsame 
Agrarpolitik, die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die Biodiversitätsstrategie, die 
Verordnung zur Wiederherstellung der Natur und die Verordnung über die nachhaltige 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln;

2. fordert die Kommission auf, unverzüglich vollständige und allumfassende Berichte über 
die Auswirkungen der gemeinsamen Durchführung der im Anschluss an die Mitteilung 
über den europäischen Grünen Deal erlassenen Vorschriften auf die Anzahl der Betriebe 
und deren Überlebensfähigkeit, die durchschnittliche Rentabilität der Betriebe, die 
Beschäftigung und die Aus- und Einfuhren aus der und die Union zu erstellen und alle 
Rechtsvorschriften, die im Anschluss an die Mitteilung über den europäischen Grünen 
Deal erlassen wurden, unverzüglich auszusetzen bzw. dies den gesetzgebenden Organen 
vorzuschlagen;
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3. fordert die Kommission auf, alle rechtsetzenden Maßnahmen zur Aufhebung sämtlicher 
vom europäischen Grünen Deal und von der Agenda 2030 inspirierten Maßnahmen 
einzuleiten und insbesondere die Gesetzgebungsvorschläge im Zusammenhang mit der 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie, die der 
Landwirtschaft, der Viehzucht und der Fischerei in der EU so großen Schaden zufügen, 
aufzuheben;

4. bedauert die schwerwiegenden Folgen der aufgrund des europäischen Grünen Deals 
erlassenen Maßnahmen für die Wirtschaft der Union, insbesondere für den 
Primärsektor, aber auch für die Industrie, die Familien und die Arbeitnehmer;

5. fordert die Kommission auf, eine neue Mitteilung herauszugeben, in der Maßnahmen 
zur Förderung eines echten Umweltschutzes vorgeschlagen werden, die auch im 
Einklang mit der Unterstützung und der Achtung der Tätigkeiten in unserem 
Primärsektor stehen;

6. fordert, dass im Rahmen der Zuständigkeiten der Europäischen Union die erforderlichen 
Maßnahmen erlassen werden, um unsere Ernährungssouveränität sicherzustellen, den 
unlauteren Wettbewerb zu beseitigen und den Grundsatz der Gemeinschaftspräferenz zu 
stärken;

7. befürwortet, dass die Handelsabkommen mit Drittländern unverzüglich überarbeitet und 
Klauseln eingeführt werden, die es allen Mitgliedstaaten ermöglichen, Klauseln zur 
Erlaubnis der Einfuhr von Erzeugnissen, die die unseren Erzeugern auferlegten 
Anforderungen an den Pflanzenschutz nicht erfüllen und ein ernsthaftes Risiko für die 
Lebensmittelsicherheit darstellen, unverzüglich auszusetzen;

8. bringt seine Unterstützung und Achtung der legitimen Proteste und der Forderungen der 
Landbevölkerung nach einer sofortigen Aufhebung der umweltpolitischen Maßnahmen, 
die ihre Lebensfähigkeit ernsthaft bedrohen, zum Ausdruck;

9. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission, dem Rat sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Auf der Grundlage des europäischen Grünen Deals wird eine Reihe von ideologisch 
begründeten Initiativen angestoßen, für deren Durchsetzung unser Primärsektor geopfert 
werden müsste. Mit dem Ziel, diese von der Agenda 2030 der Vereinten Nationen inspirierte 
Agenda um jeden Preis umzusetzen, wurden Maßnahmen beschlossen, die häufig den 
wirtschaftlichen Interessen der EU-Mitgliedstaaten und insbesondere des Primärsektors 
zuwiderlaufen.

Diese umweltpolitischen Maßnahmen, wie die Biodiversitätsstrategie oder die Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ – um nur einige Beispiele von vielen zu nennen – belasten unseren 
Primärsektor erheblich und führen zu einem unlauteren Wettbewerb mit Drittländern, der den 
gesamten Sektor zerstören wird, wenn die Union nicht bald handelt.

Deshalb ist der Primärsektor darauf angewiesen, dass die Europäische Union alle 
selbstzerstörerischen Bestandteile des europäischen Grünen Deals zurücknimmt. Das bedeutet 
unter anderem, dass unseren Landwirten ermöglicht werden muss, die Pflanzenschutzmittel 
zu verwenden, die für importierte Erzeugnisse erlaubt, in der Union hingegen verboten sind. 
Das bedeutet auch, dass Bürokratie abgebaut werden muss und die Beihilfen für die 
Landwirtschaft nicht von der Einhaltung ideologischer umweltpolitischer Kriterien abhängig 
gemacht werden dürfen. Und das bedeutet, dass Maßnahmen zur Förderung der Freiheit und 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Sektors erlassen werden müssen. Letztlich geht es 
darum, dass zum einen die europäische Ernährungssouveränität und zum anderen das 
Überleben eines Sektors gesichert werden muss, der die Grundlage unserer gesamten 
sozioökonomischen Struktur bildet.

Mit diesem Vorschlag für einen Unionsakt wird angestrebt, dass die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem europäischen Grünen Deal überprüft und all diejenigen aufgehoben 
werden, die den ländlichen Raum in der Union gefährden. Ein weiteres Anliegen im Rahmen 
dieses Vorschlags ist, dass die Europäische Union, wenn sie Rechtsvorschriften verabschiedet 
und Maßnahmen zu deren Anwendung erlässt, die Notwendigkeit berücksichtigt, den Schutz 
der Umwelt und die Achtung der Menschen, die darin leben und arbeiten, miteinander in 
Einklang zu bringen.


